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Text 

Aufnahme der Ärzte in den Vertrag und Auflösung des Vertragsverhältnisses. 

§ 343. (1) Die Entscheidung über die Ausschreibung einer Stelle und die Einleitung des Verfahrens 
zur Auswahl der Vertragsärztinnen/Vertragsärzte und der Vertrags-Gruppenpraxen obliegt den Trägern 
der Krankenversicherung. Die Auswahl der Vertragsärztinnen/Vertragsärzte und der Vertrags-
Gruppenpraxen und der Abschluss der Einzelverträge zwischen dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung und dem Arzt/der Ärztin oder der Gruppenpraxis erfolgt nach den Bestimmungen 
des Gesamtvertrages und im Einvernehmen mit der zuständigen Ärztekammer. Mit approbierten 
Ärztinnen/Ärzten (§ 44 Abs. 1 ÄrzteG 1998) kann kein Einzelvertrag abgeschlossen werden, es sei denn, 
der Arzt/die Ärztin hat gemäß Artikel 29 der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen das Recht erworben, den ärztlichen Beruf als Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin im 
Rahmen eines Sozialversicherungssystems auszuüben. 

(1a) Zur Auswahl nach Abs. 1 sind auf Vorschlag der Österreichischen Ärztekammer durch 
Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz bundeseinheitlich verbindliche Kriterien für die Reihung der Bewerberinnen und 
Bewerber um Einzelverträge festzulegen (Reihungskriterien). Dabei sind auch die fachliche Eignung der 
Bewerberinnen und Bewerber und die zeitliche Reihenfolge der Bewerbungen um Einzelverträge zu 
berücksichtigen. Für den Fall der Vergabe eines Gruppenpraxen-Einzelvertrages ist die Bewertung der 
sich jeweils gemeinsam bewerbenden Ärztinnen/Ärzte als Gesamtes vorzusehen. Für die Besetzung einer 
in einer Gruppenpraxis gebundenen Planstelle ist prozentmäßig eine Bandbreite festzulegen, innerhalb 
derer die Bewerbungen, aus denen die Gruppenpraxis auswählen kann, liegen müssen. Die 
Reihungskriterien haben jedenfalls dem Gleichheitsgebot, der Erwerbsausübungs- und 
Niederlassungsfreiheit sowie den Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, BGBl. 
Nr. 210/1958, zu entsprechen. Vor Erlassung dieser Verordnung ist der Dachverband anzuhören. 

(Anm.: Abs. 1b und 1c aufgehoben durch Art. 3 Z 21, BGBl. I Nr. 191/2023) 
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(2) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Vertragsarzt oder der Vertrags-Gruppenpraxis und dem 
Träger der Krankenversicherung erlischt ohne Kündigung im Falle: 

 1. der Auflösung des Trägers der Krankenversicherung; 

 2. des Wirksamwerdens gesetzlicher Vorschriften, durch die die Tätigkeit des Trägers der 
Krankenversicherung entweder eine örtliche oder eine sachliche Einschränkung erfährt, in deren 
Folge die Tätigkeit als Vertragsarzt oder der Vertrags-Gruppenpraxis nicht mehr in Frage 
kommt; 

 3. des Todes des Vertragsarztes oder der Auflösung der Vertrags-Gruppenpraxis, wobei die bis zu 
diesem Zeitpunkt erworbenen Honoraransprüche des Arztes auf die Erben, jene der Vertrags-
Gruppenpraxis auf die Gesellschafter übergehen; 

 4. der rechtskräftigen Verurteilung des Vertragsarztes oder eines Gesellschafters der Vertrags-
Gruppenpraxis 

 a) wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener gerichtlich strafbarer Handlungen zu einer 
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder 

 b) wegen einer mit Bereicherungsvorsatz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung. 

 5. einer im Zusammenhang mit der Ausübung des ärztlichen Berufes wegen groben Verschuldens 
strafgerichtlichen rechtskräftigen Verurteilung des Vertragsarztes oder eines Gesellschafters der 
Vertrags-Gruppenpraxis; 

 6. eines wiederholten rechtskräftigen zivilgerichtlichen Urteils, in welchem ein Verschulden des 
Vertragsarztes oder eines Gesellschafters der Vertrags-Gruppenpraxis im Zusammenhang mit der 
Ausübung der vertraglichen Tätigkeit festgestellt wird; 

 7. des Erreichens der jeweils festgelegten Altersgrenze mit Ablauf des jeweiligen 
Kalendervierteljahres; 

 8. eines Verstoßes gegen § 342a Abs. 3 Z 1 lit. a oder Z 2; 

 9. der Kündigung des Einzelvertrages mit einem oder mehreren anderen 
Krankenversicherungsträgern nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz. 

In den Fällen der Z 4 bis 7 kann eine Vertrags-Gruppenpraxis das Erlöschen des Einzelvertrages 
verhindern, wenn sie innerhalb von vier Wochen ab Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder nach 
Ablauf des jeweiligen Kalendervierteljahres, in welchem die Altersgrenze erreicht wurde, den betroffenen 
Gesellschafter aus der Vertrags-Gruppenpraxis ausschließt. Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen 
Gesellschafters in eine Vertrags-Gruppenpraxis kann nur mit Zustimmung der zuständigen 
Sozialversicherungsträger erfolgen. Die Rechtsfolge des Erlöschens des Einzelvertrages nach Z 4 und 5 
kann nicht nach § 44 Abs. 2 StGB nachgesehen werden. Im Fall der Z 9 erlischt das Vertragsverhältnis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Nachbesetzung der gekündigten Planstelle erfolgt. 

(2a) Ein zum Zeitpunkt der Erlassung einer Verordnung nach § 23 G-ZG bestehendes 
Vertragsverhältnis nach Abs. 2 mit einem Vertragsarzt/einer Vertragsärztin bleibt durch die Erlassung 
einer solchen Verordnung unberührt. 

(3) Der Träger der Krankenversicherung ist zur Auflösung des Vertragsverhältnisses mit einer 
Vertragsärztin/einem Vertragsarzt oder mit einer Vertrags-Gruppenpraxis verpflichtet, wenn die 
Ärztin/der Arzt oder eine Gesellschafterin/ein Gesellschafter einer Vertrags-Gruppenpraxis die 
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes verliert oder wenn ihr/ihm diese Berechtigung von 
Anfang an fehlte oder wenn im Einvernehmen mit der zuständigen Ärztekammer festgestellt wird, dass 
die Voraussetzungen, die zur Bestellung der Vertragsärztin/des Vertragsarztes oder der Vertrags-
Gruppenpraxis erforderlich sind, von Anfang an nicht gegeben waren. Die Verpflichtung zur Auflösung 
des Vertragsverhältnisses mit einer Vertrags-Gruppenpraxis besteht nicht, wenn diese die/den 
betroffene/n Gesellschafter/in binnen vier Wochen ab Eintritt des Auflösungsgrundes aus der Vertrags- 
Gruppenpraxis ausschließt. Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Gesellschafters in eine 
Vertrags-Gruppenpraxis kann nur mit Zustimmung der zuständigen Sozialversicherungsträger erfolgen. 

(4) Das Vertragsverhältnis kann unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 von beiden Teilen 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines Kalendervierteljahres gekündigt 
werden. Der Krankenversicherungsträger kann nur wegen wiederholter nicht unerheblicher oder wegen 
schwerwiegender Vertrags- oder Berufspflichtverletzungen unter Angabe der Gründe schriftlich 
kündigen. Der gekündigte Arzt/die gekündigte Ärztin oder die gekündigte Vertrags-Gruppenpraxis kann 
innerhalb von zwei Wochen die Kündigung bei der Landesschiedskommission mit Einspruch anfechten. 
Die Landesschiedskommission hat innerhalb von sechs Monaten nach Einlangen des Einspruches über 
diesen zu entscheiden. Der Einspruch hat bis zum Tag der Entscheidung der Landesschiedskommission 
aufschiebende Wirkung. Eine Vertrags-Gruppenpraxis kann die Kündigung des Einzelvertrages 
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abwenden, wenn sie innerhalb von acht Wochen ab Rechtskraft der Kündigung jenen Gesellschafter/jene 
Gesellschafterin, der/die ausschließlich den jeweiligen Kündigungsgrund gesetzt hat, aus der Vertrags-
Gruppenpraxis ausschließt. Eine vom gekündigten Arzt/von der gekündigten Ärztin (von der gekündigten 
Gruppenpraxis) eingebrachte Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht hat ohne Zustimmung des 
Krankenversicherungsträgers keine aufschiebende Wirkung. 

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 61/2010) 
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